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Rathausbrücke  
am 6. Juli gesperrt
Zur Vorbereitung der Sanierung der 
Rathausbrücke wird diese für einen 
Gerüstaufbau am Samstag, 6. Juli für 
den Fuß-, Rad- und Fahrzeugverkehr 
komplett gesperrt. Wir bitten um Be-
achtung. Das Rathaus mit Burg und 
Gartenanlage ist an diesem Samstag 
nicht erreichbar.

Az.: 624.41 Bekanntma
chung der Genehmigung 
und Inkrafttreten des  
Bebauungsplans „Photo
voltaikanlage im Rieder“
Stadt Lauffen a.N. Landkreis Heilbronn
Az.: 624.41
Der Gemeinderat der Stadt Lauffen am Neckar 
hat am 06.12.2023 in öffentlicher Sitzung 
den Bebauungsplan „Photovoltaikanlage 
im Rieder“ in Lauffen a.N. nach § 10 Abs. 1  
Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 4 Gemein-
deordnung (GemO) und die örtlichen Bau-
vorschriften nach § § 74 Landesbauordnung 
(LBO) i. V. m. § 4 GemO als jeweils selbststän-
dige Satzung beschlossen. Das Plangebiet des 
Bebauungsplans und der Satzung über örtli-
che Bauvorschriften liegt zwischen den Orts-
lagen von Lauffen a.N. und Nordheim, östlich 
der Nordheimer Straße /L1105. Es umfasst die 
Flurstücke 1879 und 1882. Maßgebend ist 
der Bebauungsplan vom 15.08.2023, gefer-
tigt von Käser Ingenieure Untergruppenbach. 
Es gilt die Begründung vom 15.08.2023. Auf 
den Planabdruck wird hingewiesen.

  
Bebauungsplan Photovoltaikanlage IM Rieder – Zeichne-Bebauungsplan Photovoltaikanlage IM Rieder – Zeichne-
rischer Teilrischer Teil

Der Bebauungsplan und die Satzung 
über örtliche Bauvorschriften „Photovol
taikanlage im Rieder“ in Lauffen a.N. tre
ten mit dieser Bekanntmachung in Kraft  
(§ 10 Abs. 3 BauGB).
Der Bebauungsplan und die Satzung über ört-
liche Bauvorschriften sowie die Begründung 
können im Rathaus, Stadtbauamt, Rathaus-
straße 10, 74348 Lauffen a.N. während der 
Öffnungszeiten eingesehen werden. Jeder-
mann kann den Bebauungsplan einsehen und 
über seinen Inhalt Auskunft verlangen.

Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Don-
nerstag 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr 
und Freitag 8 bis 12 Uhr.
Hinweis nach § 215 Abs. 1 BauGB: Unbeacht-
lich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 

BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Hinweis nach § 44 Abs. 5 BauGB:
Der Entschädigungsberechtigte kann Ent-
schädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass 
er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt 
(§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB). Ein Ent-
schädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahrs, in dem die in Absatz 3 Satz 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbei-
geführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB).
Hinweis nach § 4 Abs. 4 und Abs. 5 GemO-
GemO: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes 
oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§ 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder

  wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

  die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. Ist eine Verletzung nach 
Satz Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. Verletzungen von Verfahrens- und 
Formvorschriften sind unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-

den soll, schriftlich oder elektronisch bei der 
Stadt Lauffen a.N., Rathausstraße 10, 74348 
Lauffen a.N. geltend zu machen.

Veröffentlichung im Internet:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die 
Unterlagen können über die Homepage der 
Stadt Lauffen a.N. unter Wohnen und Arbei-
ten->Bauen und Sanieren->Bebauungspläne 
eingesehen werden.
Lauffen a.N., 27.06.2024
Gez. Sarina Pfründer,
Bürgermeisterin

Jetzt schon vormerken: 
Schadstoffsammlung am 
13. Juli
Am Samstag, 13. Juli, von 9 bis 11 Uhr 
ist das Schadstoffmobil des Landkreises 
Heilbronn am Parkplatz am Forchenwald.
Privathaushalte können dort schadstoffhal-
tige Abfälle in haushaltsüblichen Mengen 
kostenfrei abgeben. Abfälle werden auf diese 
Weise garantiert ordnungsgemäß beseitigt 
und verwertet.
Angenommen werden unter anderem:
· Pflanzen- und Holzschutzmittel
· Gifte, Säuren und Laugen
· Farb- und Lackreste, Verdünner
· Chemikalien, quecksilberhaltige Stoffe
· Leuchtstoffröhren.
Nicht angenommen werden unter anderem:
· Abfälle aus Gewerbebetrieben
· Gebinde größer als 50 Liter.
Chemikalien dürfen nicht zusammengemischt 
werden. Wenn möglich, sollten die Original-
verpackungen zur Sammelstelle mitgebracht 
werden.
Die Schadstoffe werden vor Ort den Mitar-
beitenden der Sammlung übergeben. Einfach 
abgestellte Abfälle können zur Gefahr für 
Mensch und Umwelt werden.
Für handelsübliche Wandfarben (Dispersions-
farben) gelten Besonderheiten. Dispersions-
farben (keine Ölfarben und anderes) können 
von Privatanlieferern jederzeit in den Entsor-
gungszentren/Müllannahmestellen Eberstadt 
und Schwaigern-Stetten sowie auf dem Recy-
clinghof in Neckarsulm-Stadt, Rötelstraße 3, 
zu den jeweiligen Öffnungszeiten kostenfrei 
abgegeben werden. Vollständig ausgehärtete 
Dispersionsfarbreste dürfen bedenkenlos in 
die graue Restmülltonne.
Eine Übersicht aller Sammeltermine sowie die 
Öffnungszeiten der Entsorgungsbetriebe und 
der Recyclinghöfe im Landkreis Heilbronn ist 
unter www.landkreis-heilbronn.de/abfallwirt-
schaft abrufbar.

Agentur für Arbeit Heilbronn

Kindergeld nach der Schule
Auch über 18-Jährige können Kindergeld 
erhalten. Der Antrag hierzu sollte frühzeitig 
samt der nötigen Unterlagen online einge-
reicht werden.


